
 
 

 

Hausordnung 

Europaschule Regine Hildebrandt Grundschule 
 

Vorwort 
Unsere Schule gehört uns allen.  

Sie ist ein Ort, an dem sich alle Kinder und Erwachsene, die hier lernen und arbeiten, wohlfühlen 
sollen. 

Um das zu erreichen, müssen wir: 

 aufeinander Rücksicht nehmen, 

 Verantwortung für unser Handeln und Lernen übernehmen, 

 uns an vereinbarte Regeln halten, 

 auf Gewalt verzichten. 

 
Wir wünschen uns in allen drei Schulhäusern saubere Räume und ein gepflegtes Schulgelände. 

Unsere Hausordnung gilt ganztägig und ist von allen einzuhalten. 
 

1. Tagesablauf 

 
06.00 - 07.30 Uhr  Frühhort 

07.30 - 08.00 Uhr  gleitender Unterrichtsbeginn 
07.45 Uhr   alle Schüler/innen sind in der Schule und bereiten sich vor 

08.00 - 09.30 Uhr  1. Unterrichtsblock 
09.30 - 09.45 Uhr  Frühstückspause 

09.45 Uhr   Hofpause 
 

10.00 - 11.30 Uhr  2. Unterrichtsblock 

 
Klasse 1 - 2   11.30 - 13.15 Uhr Mittagspause 

Klasse 1 - 2  12.20 - 13.05 Uhr zusätzliche Lern-und Förderangebote 
Klasse 3 - 6   11.30 - 12.20 Uhr Mittagspause 

Klasse 3 - 4   12.20 - 13.05 Uhr 5. Unterrichtsstunde 
Klasse 1 - 4   13.15 - 14.00 Uhr Lernzeit / ILZ 

Klasse 5 - 6   12.20 - 14.00 Uhr 3. Unterrichtsblock 
    14.10 - 14.55 Uhr 7. Stunde  

 
Die Hortbetreuung ist bis 18.00 Uhr möglich. 

 
An zentralen Projekttagen unserer Schule endet der Unterricht in der Regel um 13.00 Uhr. 
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Wer bis 14.00 Uhr bzw. 14.55 Uhr Unterricht hatte und nicht an einer Freizeitaktivität an der Schule 
teilnimmt (AG, SSG, …), begibt sich spätestens jetzt nach Hause, da die Aufsichtspflicht der Schule 

nun endet. 
Kinder, die den Hort besuchen, melden sich nach Unterrichtsschluss bei dem/der Erzieher/in an. 

 
2. Nutzung weiterer Lernorte 

 
2.1. Bibliothek und Mediencenter 

• Die Anerkennung der Bibliotheksordnung und die tägliche Anmeldung sind 

erforderlich und sollten selbstverständlich sein. 
 

2.2. Arbeits- und Schulsportgemeinschaften 
• Zu Beginn eines jeden Schuljahres werden die Angebote veröffentlicht. 

• Sie werden von Lehrern/innen, Vereinen und Kooperationspartnern der Schule 
geleitet. 

• Die Anmeldung/Abmeldung erfolgt schriftlich über den/die Klassenlehrer/in. Bei 
Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.  

• Eine schriftliche Entschuldigung der Eltern im Verhinderungsfall ist dem AG Leiter 
auszuhändigen. 

• Während des Aufenthaltes in der Turnhalle ist die Hallenordnung einzuhalten. 
 

2.3. Schulclub 
• Der Club ist in der Regel für die Schüler/innen der 1. bis 6. Klassen geöffnet. 

• Die Anmeldung erfolgt bei dem/der Schulsozialarbeiter/in. 
• Während des Aufenthaltes im Schulclub sind die Club-Regeln einzuhalten. 

 

2.4. Fachräume / Projektraum / Schulgarten / Sauna / Töpferei / Schülerküche /  

Computerkabinett 

• Bei Aufenthalt und Nutzung dieser Lernorte sind die Anweisungen des/der 
Lehrers/in, des/der Erziehers/in oder des pädagogischen Personals zu befolgen. 

• Die Fachraumordnungen (Nawi, WAT, Eng, Mu, Ku, Gewi, DaZ) sind einzuhalten. 
 

2.5. Ensemble „Pfiffikus“ 

• Die Hausordnung der Europaschule „Regine-Hildebrandt-Grundschule“ gilt für alle 

Ensemblemitglieder, Trainer, Mitarbeiter und Besucher des Ensembles. 
• Ergänzende Festlegungen des Ensembles „Pfiffikus“ - siehe Anlage 2. 

 
3. Festlegungen   

 
Hausrecht 

• Das Hausrecht obliegt dem/der Schulleiter/in und wird in seiner Abwesenheit durch 

jeden/jede pädagogische/n oder technische/n Mitarbeiter/in wahrgenommen. 
 

Verhalten bei Alarm 

• Bei Alarm richten sich alle nach der Alarmordnung.  

• Das Benutzen der Notausgänge ist nur bei Alarm gestattet.  
 

Klassenregeln / Ordnungsdienst  

• Jede Klasse vereinbart Klassenregeln für das Lernen und die Ordnung und macht diese 

für alle sichtbar. 



• Der Ordnungsdienst reinigt nach Unterrichtsschluss  die Tafel und sorgt für Ordnung 
im Raum. Grobe Verschmutzungen sind zu beseitigen. 

• Unterrichtsräume ohne Türknauf werden nach Unterrichtsschluss und während der 
Hofpausen verschlossen.  

• Nach Unterrichtsschluss sind alle Fenster zu schließen, das Licht auszuschalten und 
alle Computer runterzufahren. 

 
Schulhof 

• Der Aufenthalt während der Hofpausen ist nur auf den ausgewiesenen Flächen 

gestattet. 
• Das Betreten der Grünflächen, der Beete und der Hecken sowie das Klettern auf 

Bäumen sind verboten. 
• Nur auf den Sportplätzen am Haus A und am Haus C ist das Spielen mit Bällen erlaubt. 

• Um Verletzungen zu vermeiden, ist das Spielen mit Lederbällen in den Hofpausen 
untersagt. 

• Das Spielen mit Bällen unter der Aula ganztägig verboten.  
 

Toilette 

• Die Toiletten sind ordentlich und sauber zu verlassen.  

• Das gründliche Händewaschen sollte selbstverständlich sein. 
 

Handys und andere technische Geräte 

• Handys, elektronische Spiele und elektronische Geräte, die Wort- und Bildaufnahmen 

ermöglichen, dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden. (Recht am eigenen Bild, 
Störungen und Ablenkungen im Unterricht, fehlender Versicherungsschutz, 

Diebstahlgefahr usw.) 

• Auf begründetem Antrag der Eltern kann der/die Schulleiter/in eine Handyerlaubnis 
erteilen. 

 
Radfahren/Fahrradkarte/Roller und weitere Fortbewegungsmittel 

• Das Befahren des Schulgeländes ist untersagt. 
• Wer mit dem Fahrrad zur Schule kommen möchte, beantragt vorher im Sekretariat 

eine Fahrradkarte. 
• Bringe dein Fahrrad auf direktem Weg zum Fahrradständer, stelle es ab und schließe 

es an. 
•  Für Fahrräder gibt es keine Versicherung an der Schule.  

•  Unsere Fahrradständer und Parkplätze sind nicht öffentlich. 
 

Kopfbedeckung 

• Im gesamten Schulhaus sind Kopfbedeckungen abzusetzen. Ausgenommen davon sind 

religiös bedingte Kopfbedeckungen. 

 
Lehrbücher/Inventar 

• Mit dem Inventar und den Lehrbüchern ist sorgsam umzugehen. 
• Leihexemplare der Schule sind zum Schuljahresbeginn mit einem Schutzumschlag zu 

versehen. 
• Beschädigte und beschmutzte Bücher führen zur Regressforderung (Schadensersatz) 

durch die Schule. 
 

Fundsachen 

• Fundsachen sind beim Hausmeister, Lehrer/in oder im Schulsozialbereich abzugeben. 



Unfallmeldung 

• Bei Verletzungen muss umgehend eine Meldung bei einem/einer Lehrer/in, 

einem/einer Erzieher/in, dem pädagogischen Personal oder der Schulgesundheits-
fachkraft erfolgen. 

• Erste Ansprechpartner bei Unfällen während der Hofpausen sind die 
aufsichtführenden Lehrer/innen, Erzieher/innen oder das pädagogische Personal. 

• Nach erforderlichem Arztbesuch muss durch die Eltern eine Unfallmeldung im 
Sekretariat der Schule erfolgen. 

 

Hausaufgaben 

• Bei Freistellung oder Krankheit sind Hausaufgaben und Unterrichtsstoff verpflichtend 

nachzuholen - siehe Hausaufgabenkonzept. 
 

Rauchen 

• Das im Gesetz festgelegte Rauchverbot gilt auf dem gesamten Schulgelände 

einschließlich Parkplatz Haus B. 
 

Kaugummi 

• Auf dem gesamten Schulgelände und in allen Schulhäusern verzichten wir auf das 

Kaugummi kauen. 
 

4. Festlegungen des Gesetzgebers (Brandenburgisches Schulgesetz) 

 

• Für Wertgegenstände und Fahrräder gibt es keine Versicherung an der Schule.  
• Das Mitbringen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen (auch Messer) ist 

verboten. 

• Rauchverbot gilt laut Brandenburgischen Schulgesetz auf dem gesamten Schulgelände. 
Dazu gehören die Eingangsbereiche der Schulhöfe und der gesamte Parkplatz vom 

Haus B (Anne-Frank-Straße). 
• Zigaretten, Alkohol, Drogen und Zündmittel sind in der Schule verboten. 

• Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit ist aus 
Sicherheitsgründen nicht gestattet, da der Versicherungsschutz entfällt. 

 
5. Konsequenzen bei Verstößen zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

 
• Gespräche in der Klasse (z.B. zu Gewalt und zum Umgang/ Vermeidung von Gewalt, 

Rolle der Aufsicht, Konfliktschlichtung) 
• Einbeziehung des Sozialbereichs 

• Informationen an die Eltern  
• Persönliche Gespräche Lehrer/in, Schüler/in, Eltern, Sozialbereich 

• Zeitweise Wegnahme von Gegenständen und ggf. Abholung dieser durch die Eltern 

• Hilfe und Unterstützung des Geschädigten 
• Wiedergutmachung des Schadens 

• Nacharbeiten versäumten Unterrichtsstoffes 
• Sport- bzw. Spielplatzverbot 

• Keine Nutzung der Bibliothek und des Mediencenters 
• Ansonsten gelten die im Gesetz und in Verordnungen, Vorschriften und 

Gremienbeschlüssen festgelegten Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. 
 

 
 



 
6. Anlagen zur Hausordnung 

 
1. Hinweise für Eltern 

2. Festlegungen des Ensembles „Pfiffikus“ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Anlage 1: Hinweise für Eltern 

 

• Die Entwicklung der Selbstständigkeit Ihres Kindes liegt uns am Herzen. Aus diesem 
Grund verabschieden Sie bitte Ihr Kind an der Eingangstür des Schulgebäudes. Lassen 

Sie Ihr Kind den Weg zur Garderobe und in den Klassenraum selbst zurücklegen. 
• Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Schulhäuser und des Sekretariats im Haus A. 

• Besucher der Schule melden sich im Sekretariat im Haus A an. 
• Die Krankmeldung des Kindes muss bis 08.00 Uhr im Sekretariat erfolgen. 

• In der Unterrichtszeit bitten wir nicht zu stören! Das Betreten des  Schulhauses ist erst 

nach Unterrichtsschluss gestattet. 
• Die Fluchtwege müssen in allen Schulhäusern freigehalten werden. Bitte stellen Sie 

auch keine Kinderwagen, Fahrräder usw. dort ab. 
• Das Befahren des Schulgeländes ist durch Verordnung der Stadt Cottbus im Interesse 

der Kinder untersagt. 
• Beachten Sie auf den Parkplätzen und anliegenden Straßen vor den Schulgebäuden die 

StVO, um die Sicherheit aller zu gewähren. 
• Das Mitbringen von Haustieren sowie das Anleinen der Tiere in der Nähe des 

Schultores sind untersagt. 
• Wenn Kinder nicht allein nach Hause gehen dürfen, müssen sie pünktlich abgeholt 

werden. 
• Beachten Sie den veränderten Unterrichtsschluss an Projekttagen und gesonderten 

Tagen. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Anlage 4: Festlegungen des Ensembles „Pfiffikus“ 

 

Die Hausordnung der Europaschule „Regine-Hildebrandt-Grundschule“ gilt für alle 
Ensemblemitglieder, Trainer, Mitarbeiter und Besucher des Ensembles. 

Zusätzlich gilt für das Ensemble: 
 

• Die genutzten Proberäume werden nur durch Frau Karow und Frau Köhler im Beisein des 
jeweiligen Trainers, in diesen Fällen durch Frau Nataliya Kowalchuk (Leiterin Chor, Raum: 

109) und Frau Regine Lehmann - Lauenburg (Leiterin Kabarett, Raum 115) 

aufgeschlossen und verschlossen. In Ausnahmefällen und nach Absprache können es 
auch die Reinigungskräfte der Schule vornehmen. 

• Der Aufenthalt in anderen Räumlichkeiten der Schule ist nicht gestattet oder nur nach 
vorheriger Absprache mit Frau Karow und der Schulleitung möglich. 

• Es ist auf Ordnung und Sauberkeit in den Räumen zu achten! Nach der Probe wird der 
Raum in einem ordentlichen Zustand verlassen und die Fenster geschlossen. 

• Die Besucher melden sich im Ensemblebüro an bzw. klingeln im Ensemblebüro. 
Bürozeiten des Ensembles: Montag und Mittwoch von 13:00 - 18:00 Uhr. 

• Eltern, die ihre Kinder von der Probe abholen, warten bitte vor der Schule bzw. im Foyer 
der Schule. Während der Probe ist keine Störung z.B. durch das Klingeln erwünscht! 

• Den Ensemblemitgliedern ist der Zutritt in die Schule 15 Minuten vor Probebeginn 
gestattet. 

• Nach Probeschluss ist das Schulgelände zügig zu verlassen! 
• Trainer und Eltern parken auf die dafür vorgesehenen Parkflächen vor der Schule und 

nicht auf dem Schulhof! 
 


